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RS OGH 1998/4/23 12Os35/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1998

Norm

StGB §201 Abs1

Rechtssatz

Hält der Täter ein Küchenmesser gegen den Hals des Tatopfers, so kann darin eine gegen dieses gerichtete Drohung

mit gegenwärtiger schwerer Gewalt für Leib oder Leben gelegen sein.

Entscheidungstexte

12 Os 35/98
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